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Betrifft: Stellungnahme zum Zntwurf der 2. Novelle '" " . 
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zum Studienförderungsgesetz 1983 ' r 
__ GZ ____ 68......;.;...... 1...:..59 ..... 1_16"--_1 ...... 7/-"8�5 _______ ','� ... \'�.(,._l,f-..{J.fll. ___ ffi �� .-

lurchgearbei ���"
'

u�:
' 

n�hm:� ,,;��� .. t7 /Villillt-,-:iir haben den Entwurf der 2. Novelle 
fol,; t Stellung: 

1) � 2 (1) lit. c �ltersgrenze 

Die Al tersgrenze ':.-urde von 35 Jahren mi t ';)i spens 3.U::' 40 J::l.hre ohne 
Di spens geändert. 'Nir sind der Meinuns, da::' es wei terhin für be­
soncie:!.�s oerUck s i ::h tig'.ln,;':;;',,:,:.irdi':;9 �'!ill e wie bi sher eine :Dispens geben 
sollte. 

2) § 13 (7) a Druckfehlerberichtigung 

'.�ir nehmen an, daß es richtig heißj"sn muß: 
für die ersten S 48.000,-- 0 vH 
und nicht, wie angeführt S 40.000,-- 0 vH 

3) § 28 (1 2 "hervorragende Lei stunff,," 

Dieser Paragraph ist zumindest für den Bereich unserer Akademie durch 
seine unklaren Formulierungen nicht handhabbur : N:l.C!1. welchen Kri terien 
sind "hervorragende LeistClngen" zu ueiinieren?-Aus dem allgemeinen 
Teil der Erläuterungen geht hervor, daS e i ne "Notenprämierung" un­
er��nscht erscheint. Kriterien der Bedürftigkeit können wohl auch nicht 
herangezogen werden, da eine soziale Förderungswürdigkeit "ailerdings 
in erweitertem Umfang als nach den Bestimmungen des Studienförderun�s­
gesetzes" ( vgl. Erl. Sei te 3) nur eine prinzipiell nötige Vorausnetzung 
zur Verleihung dieses Stipendiums darstellt, die Studienleistungen aber 
als maßgeblich apostrophiert werden. '!ir si.nd der Meinung, daß der 
ganze Absatz viel konkreter formuliert gehört. 

4' § 26 (1) Zuschuß zur Studienbe�hilfe 

Die Formulierungen dieses Paragraphen ( i� Abs. 1 Aufzählung der einen 
"Studienab schni tt 'r abschließenden Prüi'un:::, im Abs. 2 "Roc�:;;;.:::hul ort" ) 
lasse!1 uns vermu ten , daß für Clns keine "ZuschUsse lä zu:!.' ':''cudienbei­
:"i1 i�e" vorGesehen sinJ, "tio;ni t einG 3en:":'0!1 te i ligunC der S t�td e nten der 
�ozial��ale�i�n �c0ao8n er3cieint. 
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.::lei t,� -2-

:J:::.. ankl",-re ?orraalierungen zu Interpre:3.tionssch;·;ierigkei ten und zu 
�aohteilen fUr die Stipendienbewerber fUhren, ersuchen wir um 
spr�chlic�a Pr�zisierung oier Aufn�h�8 von 30nderregelun�en fUr 
die Akad.e�ien. 

5) § 32 �:?.:1il:lr..,",s:fi:1i:s:r.ei t 

Dieser 3e::;ri:f: ist durch der.. richtigen Begriff "Geschäftsfähigkeit" 
'oZ'.7. in :�ile l "e;es��.2.ftsfähig" zu ersetzen. 

Wei tere 'i/lnsche und -rorschläge : 

�ir ersuchen Sie, dia Studentenausweise der Sozialakademien den 
Studentenatls'.veisen der Uni versi täten anzugleichen ( ev. Stempelmarke 

notwendig � . �it unseren AU2w3isen erhalten wir fast keine 3egünstigungen 
und sind 3o::lit geger..1bar den Hochschulstudenten benachteiligt . 

"[ir ersuchen höflic!'! :l::l 3erücksichtigun.; unserer Stellungn3.hme zum 
�nt!iUrf der 2. Xovelle und. um 3earbei tung unseres TJor s chl _ ges bezUgl. 
Gleiohstellung der Studentenausweiie mit der Universitit und 
verbleiben 

mit freundlichen �rüßan 
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